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Energie für die Wirtschaft

Anforderungen an die künftige Energiepolitik
Beschluss des DIHK-Vorstands

Bundestag und Bundesrat haben im Sommer 2011 eine Neuausrichtung der Energiepolitik beschlossen, die eine schnellstmögliche Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien vorsieht. Unter dem Eindruck des Reaktorunfalls im japanischen Fukushima wurden acht Kernkraftwerke dauerhaft vom Netz genommen. Die verbleibenden neun Kernkraftwerke sollen bis längstens 2022 Strom erzeugen. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll so beschleunigt werden, dass diese 2020 mindestens 35 % des Stroms liefern. Mit Verkündung dieser „Energiewende“ fängt die Arbeit erst an. Die Herausforderungen für Unternehmen und Bürger, aber auch für Politik und Verwaltung sind gewaltig. 

Es steht viel auf dem Spiel: Ohne eine sichere und umweltschonende Versorgung mit Energie zu wirtschaftlichen Preisen sind Unternehmen am Standort Deutschland nicht wettbewerbsfähig. Für die Wirtschaft hat eine sichere Energieversorgung Priorität, wie Umfragen der IHK-Organisation immer wieder zeigen.
 Sie erwartet daher auch von Seiten der Politik eine entsprechende Wahrnehmung dieses Themas.

Darüber hinaus steht noch etwas anderes auf dem Spiel: Deutsche Ingenieurskunst, technologische Errungenschaften und Innovationskraft genießen höchstes Ansehen in der Welt. Umso mehr steht die Energiewende nun im Fokus der internationalen Öffentlichkeit. Deutschland hat einen Ruf zu verlieren, wenn der Umbau der Energieversorgung nicht gelingt. Wird die „Energiewende“ jedoch – richtig organisiert – zu einem Erfolg, bietet sie erhebliche Chancen. So kann sie etwa den Wettbewerb beleben, Deutschland unabhängiger von Energierohstoffimporten machen, Fortschritte für den Klimaschutz bringen und neue Absatzmärkte für innovative Energieerzeugungs- und Speichertechnik eröffnen. Deutsche Unternehmen sind schon heute in wichtigen Bereichen der erneuerbaren Energien Technologieführer und können diese Position global nutzen und ausbauen.

Um die Chancen zu nutzen und um Risiken zu minimieren, muss die künftige Energiepolitik folgenden Anforderungen gerecht werden:

1. Den europäischen Energiebinnenmarkt vollenden

· Deutschland als Motor für die Vollendung des Binnenmarkts

· Gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer in Europa 

2. Den energiepolitischen Rahmen verlässlich gestalten und Staatseingriffe auf das Notwendige beschränken

· Klare Rahmenbedingungen für Investitionen in die Energiewende 

· Monitoring der Bundesregierung als echte Koordination der Energiewende

3. Versorgungssicherheit gewährleisten

· Kürzere Zeitspannen für die Realisierung von Infrastrukturprojekten 

· Rasche Fertigstellung der im Bau befindlichen Kraftwerke

4. Auf die Kosten für die Wirtschaft achten

· Schnelle Marktintegration der erneuerbaren Energien

· Bessere Abstimmung der energie- und klimapolitischen Instrumente

5. Infrastrukturen modernisieren und gemeinsam ausbauen

· Bündelung von Infrastrukturmaßnahmen

· Grenzüberschreitender Netzausbau in Europa

6. Zielkonflikte auflösen und das Energiesystem ganzheitlich betrachten

· Beachtung der Wechselwirkungen zwischen den Energiesektoren

· Beseitigung widersprüchlicher Zielsetzungen der Energiepolitik

7. Energieeffizienz fördern statt Einsparung vorschreiben

· Fokus auf Information, Qualifizierung und Eigeninitiative 

· Minimierung gesetzlicher Vorgaben 

8. Energierohstoffe europäisch sichern

· Unterstützung einer gemeinsamen EU-Energie- und Rohstoffaußenpolitik 

· Nutzung heimischer Rohstoffe

9. Energieforschung verstetigen und bündeln

· Lösungsorientierte und technologieoffene Energieforschung für die Energiewende 

· Bündelung der Forschungskompetenzen und Koordination der Umsetzung

1. Den europäischen Energiebinnenmarkt vollenden

Mit der Entscheidung für die beschleunigte Energiewende hat Deutschland einen Sonderweg eingeschlagen, der kurzfristig den Blick auf die Einbindung Deutschlands in Europa verstellt hat. Nun ist es Zeit, der europäische Dimension der Energiepolitik wieder den ihr zustehenden Stellenwert einzuräumen. Schließlich ist Deutschland mit seinen Nachbarn verbunden, das zeigt der jährliche grenzüberschreitende Stromaustausch von über 50 Milliarden Kilowattstunden.

Die Europäische Union hat durch mehrere Gesetzespakete die Schaffung eines europäischen Energiebinnenmarktes begonnen, die Vollendung gehört zu den vorrangigen Zielen der Europapolitik. Zum freien Fluss von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Personen über die Grenzen hinweg muss als fünftes Element Elektrizität treten. Technische Grundlage dafür ist der Ausbau der Kuppelstellen zwischen den Ländern, um die notwendigen grenzüberschreitenden Stromflüsse zu ermöglichen. Dies hat zwei positive Effekte: Zum einen kann die verstärkte Einspeisung schwankender erneuerbarer Energien europaweit ausgeglichen und so die Stabilität der Netze gewährleistet werden. Zum anderen wird grenzüberschreitender Wettbewerb im EU-Binnenmarkt auch physisch möglich. Dies kann zu tendenziell sinkenden Preisen für die Verbraucher führen, weil Strom dort erzeugt wird, wo es am effizientesten ist. Dadurch werden die Verbraucher entlastet und der Wirtschaftsstandort Europa aufgewertet. Ein europäischer Energiebinnenmarkt ist auch Voraussetzung dafür, dass Versorgungsengpässe in einem Land verhindert und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer in der EU geschaffen werden (level playing field). Damit ist er auch eine Frage der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, die momentan mit den Auswirkungen der deutschen Energiepolitik konfrontiert sind.

Um einen echten Energiebinnenmarkt zu erreichen, bedarf es einer Sensibilisierung und Akzeptanz für die europäische Dimension der Energiepolitik: Dazu zählt, Energieimporte auch in Zukunft als selbstverständlich anzunehmen und sie nicht per se als schlecht zu betrachten – dies sind sie ökonomisch jedenfalls nicht. Gleichzeitig bleibt Stromerzeugung in Deutschland ein wichtiger Faktor. Diese muss sich allerdings im Wettbewerb mit der Stromerzeugung in den EU-Nachbarstaaten behaupten. 

Ein EU-Binnenmarkt für Energie braucht gemeinsame Rahmenbedingungen und auch ein gemeinsames Vorgehen, etwa um den Ausbau der grenzüberschreitenden Infrastrukturen voranzutreiben. Die verschiedenen nationalen Ziele, Infrastrukturausbaupläne und Instrumente müssen daher in eine europäische Strategie eingebettet und von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Preisbildung über Ausgleich von Angebot und Nachfrage findet im europäischen Maßstab statt. Deutschland als Land in der Mitte des Kontinents muss den Blick über den nationalen Tellerrand heben. Streben nach vollständiger deutscher Eigenversorgung durch erneuerbare Energien widerspricht dem europäischen Gedanken. 

Die deutsche Politik ist daher aufgefordert, sich für die Vollendung des Strombinnenmarktes einzusetzen. Das gilt in gleichem Maße für den Binnenmarkt für Gas.
2. Den energiepolitischen Rahmen verlässlich gestalten und Staatseingriffe auf das Notwendige beschränken

Mit den Beschlüssen zum Ausstieg aus der Kernenergie (2002), zur Laufzeitverlängerung (2010) und nun zur beschleunigten Energiewende (2011) haben verschiedene Bundesregierungen massiv umsteuernd in den Energiemarkt eingegriffen. Der Industriestandort Deutschland ist jedoch auf eine verlässliche und berechenbare Energiepolitik angewiesen. Investitionen wird es nur geben, wenn die Energieversorgung nachhaltig gesichert ist, Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitgestellt werden kann und politische Entscheidungen verlässlich sind. Unsicherheiten in diesen Fragen, wie z.B. die Diskussion eines CCS-Gesetzes, wirken sich hemmend auf die Investitionsbereitschaft von Industrie, Mittelstand und Energiewirtschaft aus. Dies umso mehr, als die Rahmenbedingungen in anderen Staaten derzeit als verlässlicher empfunden werden. Hier muss die Politik Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.

Wir brauchen klare energiepolitische Rahmenbedingungen, auch und gerade um die erforderlichen Investitionen in Netze, Speicher und neue Kraftwerke durch die Energiewirtschaft auszulösen. Was wir hingegen nicht brauchen, sind weitere staatliche Eingriffe. Vor dem Hintergrund zahlreicher auslaufender Konzessionsverträge für Strom- und Gasnetze diskutieren viele Kommunen über die so genannte (Re-)Kommunalisierung dieser Netze. Versorgungssicherheit, wirtschaftliche Preise und Klimaschutz werden aber nicht dadurch besser erreicht, dass das Eigentum an den Netzen auf kommunale Träger übergeht.

Der Idee nach soll Strom am Markt frei gehandelt werden und so zu im Wettbewerb über die Strombörse gebildeten Preisen europaweit zur Verfügung stehen. Von diesem Ideal entfernt sich der deutsche Strommarkt immer mehr: Je mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt und durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vergütet wird, desto höher ist der Anteil gesetzlich festgelegter Preise. Mit dem EU-Emissionshandelssystem existiert zudem ein rechtlicher Rahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, der ebenfalls Auswirkungen auf die Preise und die Position der betroffenen Unternehmen im globalen Wettbewerb hat. 

Von der Politik wird erwogen, fossile Kraftwerksneubauten kleinerer Marktteilnehmer staatlich zu subventionieren. Konventionelle Kraftwerke haben in einem vom Einspeisevorrang erneuerbarer Energien bestimmten System immer weniger Volllaststunden zur Verfügung. Daher wird über die Einführung von sogenannten Kapazitätsmärkten
 nachgedacht, um weitere Anreize für neue Kraftwerke zu schaffen. Damit wäre ein weiterer Bereich des Energiemarkts staatlich reguliert. Subventionen für Kraftwerke und Kapazitätsmärkte entsprechen nicht dem Modell des Ausgleichs von Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt und konterkarieren die seit 1998 verfolgte Liberalisierung der Energiemärkte in der EU. Sinnvoller ist es, den Markt für Regelenergie
 weiterzuentwickeln, um ausreichend flexible Kapazitäten zu schaffen. Möglichkeiten sind die Senkung der Losgrößen und Automatisierungsstandards. 

Die Bundesregierung hat den Rahmen für ein Monitoring der Energiewende festgelegt. Das ist ein richtiger Schritt. Das Monitoring darf jedoch nicht bei einer reinen Beobachtungsfunktion stehen bleiben. Wir brauchen vielmehr eine echte Koordination der Energiewende, damit Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt und behoben werden können.

3. Versorgungssicherheit gewährleisten

Für die deutsche Wirtschaft genießt Versorgungssicherheit – verstanden als jederzeit in ausreichender Menge zur Verfügung stehende Energie – oberste Priorität. Deutschland hatte in den letzten Jahren europaweit die geringsten Ausfallzeiten im Stromnetz: Ein Erfolgsfaktor für unseren Wirtschaftsstandort und einer der Garanten der positiven konjunkturellen Entwicklung. Auch künftig muss die Netzspannung selbst im Millisekundenbereich stabil bleiben, um industrielle Prozesse nicht zu gefährden. Wir benötigen neue Kraftwerke, Netze und Speicher in Deutschland und Europa, um die stark schwankende Einspeisung von Wind- und Solarenergie auszugleichen. Deshalb ist und bleibt es von größter Wichtigkeit, die Zeitspannen für die Realisierung von Infrastrukturprojekten deutlich zu verkürzen, indem Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht werden. Die Errichtung moderner Anlagen ist oft nur gegen Widerstand von Teilen der Bevölkerung und damit verbundenen Mehrkosten und zusätzlichem Zeitaufwand möglich. Die Politik muss zusammen mit der Wirtschaft und anderen Akteuren Informationsbarrieren abbauen und für die Akzeptanz bei den Bürgern vor Ort werben. 

Der Bund hat richtigerweise die Kompetenz zur Raumordnung für neue Energienetze an sich gezogen, soweit diese die Grenzen von Bundesländern überschreiten. Auch die Bündelung der Planfeststellungsverfahren bei der Bundesnetzagentur ist grundsätzlich der richtige Schritt. Die Länder sind aufgerufen, den Bund bei seinen Bemühungen zur Beschleunigung der Verfahren bestmöglich zu unterstützen. Gleichzeitig müssen die grenzüberschreitenden Stromautobahnen ausgebaut werden. Hierfür kann die EU Impulse setzen.
In ihrer Untersuchung des deutschen Kraftwerksparks hat die Bundesnetzagentur festgestellt, dass in Deutschland auch unter Berücksichtigung möglicher Stromimporte Kapazitäten im Winter fehlen könnten. Daher brauchen wir neue, konventionelle Kraftwerke. Die im Bau befindlichen müssen zügig fertig gestellt werden. Welchen Beitrag die Nachfrageseite zur Netzstabilität leisten kann, sollte weiter untersucht werden. Auch die erneuerbaren Energien müssen durch verstärkte Markt- und Systemintegration zukünftig einen Beitrag zu Netzstabilität und Versorgungssicherheit leisten.

4. Auf die Kosten für die Wirtschaft achten

Die Energiewende gibt es nicht zum Nulltarif: Netze, Speicher und Kraftwerke müssen gebaut und erweitert werden. Unklar ist, welche Belastungen tatsächlich auf die Unternehmen zukommen. Die KfW rechnet für Deutschland mit einem jährlichen Investitionsbedarf von 20 bis 25 Milliarden Euro in den Ausbau von Netzen und Speichern, erneuerbaren Energien, neuen Gaskraftwerken sowie im Wärmebereich. Die Europäische Kommission schätzt den EU-weiten Investitionsbedarf in Energieinfrastrukturen bis 2020 auf bis zu 1.000 Milliarden Euro. Bisher investiert die Energiewirtschaft in Deutschland jährlich rund 12 Milliarden Euro. Die Möglichkeiten der Fremdfinanzierung sind durch die aktuelle Finanzkrise stark beeinträchtigt. Die Energiewende erscheint damit als ambitioniertes Projekt. 

Langfristiges Ziel der deutschen und europäischen Energiepolitik ist ein weitgehend auf erneuerbaren Energien basierendes Stromsystem. Ökonomisch sinnvoll ist es, Technologien dort einzusetzen, wo sie die meiste Energie erzeugen können. Ziel muss ein System ohne Förderung der Erneuerbaren, mittelfristig aber zumindest ein EU-weit harmonisiertes unbürokratisches Fördersystem sein, damit die Investitionen an den Standorten in Europa getätigt werden. wo diese den größten Effekt haben. Solange ein harmonisierter EU-Fördermechanismus nicht existiert, sollten Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten die im EU-Recht bereits verankerte Möglichkeit zur Kooperation stärker nutzen. Je stärker wir auf europäischer Ebene zusammenarbeiten, desto mehr lernen wir voneinander und desto schneller können wir ganz auf Markteinführungshilfen verzichten – und somit die Kosten der Energiewende für den deutschen Stromkunden in Grenzen halten. 

Bei der EEG-Umlage ist die Schmerzgrenze mit 3,592 Cent/kWh bereits überschritten, doch weitere Steigerungen drohen in den kommenden Jahren. Wirtschaftliche Preise sind für die gesamte Wirtschaft unverzichtbar, vor allem aber für die stromintensiven Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen. Daher muss alles getan werden, um preistreibende staatliche Abgaben (Kraft-Wärme-Kopplungs-Abgabe, Einspeisevergütungen, Stromsteuer, Konzessionsabgabe) zu senken. 




Erste richtige Schritte waren die degressive Gestaltung des EEG sowie die Einführung des „atmenden Deckels“ für die Förderung der Photovoltaik. Dabei müssen die staatlich festgesetzten Preise für die Einspeisung von Strom kontinuierlich auf ihre Berechtigung überprüft und möglichst bald durch die Preisbildung im Markt ersetzt werden. Soweit und solange der staatliche Anteil am Strompreis nicht gesenkt wird, müssen für stromintensive Unternehmen – wie bisher schon – Sonderregelungen (zum Beispiel Ausgleichsregelungen nach dem EEG, Spitzenausgleich bei der Stromsteuer) gelten. Diese Sonderregelungen sind so auszugestalten, dass Härtefälle insbesondere im Mittelstand vermieden werden. 

Hinzu kommen die Belastungen des CO2-Emissionshandels, die vor allem auf internationalen Märkten konkurrierende Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Die Europäische Union und Deutschland müssen durch nationale Ausgleichsregelungen für faire Marktchancen sorgen und sich weiter intensiv für ein globales Emissionshandelssystem einsetzen.  

Unabhängig von der Belastung durch einzelne klima- und energiepolitische Instrumente, belastet auch das unabgestimmte Nebeneinander von CO2-Emissionszertifikatehandel, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Energieeffizienzvorgaben, Energiesteuern und andere Abgaben sowie Subventionen die deutsche Wirtschaft. Dies führt dazu, dass Energie unnötig verteuert wird, ohne dass Klimaschutz kostengünstig erreicht werden kann. So werden den Unternehmen Mittel für Investitionen entzogen – auch und gerade für Energieeffizienzmaßnahmen. Um die Belastungen für die Betriebe möglichst gering zu halten, sollten die Instrumente besser aufeinander abgestimmt werden. 

5. Infrastrukturen modernisieren und gemeinsam ausbauen

Technische Infrastrukturen auf- und auszubauen ist teuer, langwierig und stößt vor Ort immer wieder auf Akzeptanzprobleme. In der EU fehlt es aber massiv an grenzüberschreitenden Stromnetzen und Deutschland braucht neue und deutlich mehr Stromnetze als bisher. Das gilt sowohl für Übertragungs- als auch für Verteilnetze. Die Verteilnetze müssen, etwa durch Verknüpfung mit Kommunikationstechnologie, intelligent werden, um den meistens dezentral erzeugten Strom aus Windkraft und Solaranlagen aufnehmen zu können. 

Die Kosten für den Ausbau der Infrastrukturen vor Ort lassen sich deutlich senken, wenn diese gemeinsam verlegt werden und Grabungsarbeiten nur einmal durchgeführt werden müssen. Denn bis zu 80 % der Kosten entfallen auf Tiefbauarbeiten. Die Kosten für ein flächendeckendes Glasfasernetz werden auf 40 Mrd. Euro geschätzt. Bei konsequenter Mitverlegung könnten sie um einen hohen einstelligen Milliardenbetrag gesenkt werden. Das Beispiel zeigt: Mitverlegung ist volkswirtschaftlich sinnvoll. Die Rahmenbedingungen z.B. bei der Energieregulierung sollten daher so gestaltet werden, dass Mitverlegung für die beteiligten Unternehmen attraktiv ist. 

So könnten die Verbraucher Milliarden Euro sparen, die dann beispielsweise für Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen genutzt werden können. Zu diesem Zweck muss auch die Kommunikation zwischen den verantwortlichen ausführenden Stellen verbessert werden. 

Gemeinsam ausbauen sollte zudem das Motto der europäischen Energiepolitik sein. Hier gilt es ebenfalls, die Rahmenbedingungen für den grenzüberschreitenden Infrastrukturausbau so zu setzen, dass sich private Investitionen lohnen. Die Straffung von Planungs- und Genehmigungsverfahren ist dabei eine entscheidende Voraussetzung. Wo sich grenzüberschreitende Projekte nicht rentieren, aber ein europäischer Mehrwert entsteht, könnten punktuell auch Gelder aus dem EU-Haushalt als passgenauer Anreiz eingesetzt werden. 
Die regional unterschiedlich anfallenden Kosten für den im Rahmen der „Energiewende“ notwendigen Infrastrukturausbau und das nachfolgende Netzmanagement dürfen nicht zu regionalen Standortnachteilen führen.
6. Zielkonflikte auflösen und das Energiesystem ganzheitlich betrachten

Die energiepolitischen Ziele stehen teilweise im Konflikt zueinander: Beispielsweise soll die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bis 2020 auf 25 % Anteil an der Stromerzeugung ausgebaut werden, gleichzeitig soll der Primärenergieverbrauch in diesem Zeitraum um 20 % sinken. Letzteres soll insbesondere durch sinkende spezifische Wärmebedarfe der Gebäude erreicht werden. Gleichzeitig ist KWK nur dort sinnvoll, wo ein entsprechendes Wärmeabnahmepotenzial besteht. 

Der Zielkonflikt resultiert auch daraus, dass im Energiekonzept und bei der Energiewende die drei Energiesektoren Strom, Wärme und Mobilität weitgehend getrennt voneinander betrachtet werden. Entscheidungen in einem Sektor können jedoch Auswirkungen auf die anderen Sektoren haben. Für das Energiesystem könnte sich eine weiterhin großflächig vorhandene netzgebundene Wärme- und Kälteversorgung als wirtschaftlichere Alternative erweisen: Auch Gebäude mit hohen Effizienzstandards benötigen eine Wärmeversorgung für die Wintermonate. Diese besteht in zunehmendem Maße aus strombasierten Systemen, die Nachfragespitzen verstärken und die Netze belasten könnten. 

Das Potenzial der gut ausgebauten Gasnetze und Gasspeicher könnte in Zukunft genutzt werden, um als Speicher für erneuerbare Energien zu dienen. Regenerativer Strom kann beispielsweise per Elektrolyse zu Wasserstoff oder Methan umgewandelt und ins Gasnetz eingespeist werden. Durch die Koppelung von Strom- und Gasnetz (Power-to-Gas) kann dieses „Windgas“ im bestehenden Erdgasnetz oder bestehenden Erdgaskavernen gespeichert und bei Bedarf in Gas-und-Dampf-Kraftwerken wieder verstromt werden. Auch Pumpspeicherkraftwerke, gegebenenfalls auch an Standorten mit nur niedrigem Gefälle, sowie Druckluftspeicher können einen wichtigen Beitrag zur indirekten Speicherung von regenerativem Strom leisten. Auch im Bereich der Elektromobilität bestehen Wechselwirkungen zwischen den Sektoren. 

Bei all diesen künftigen Technologieoptionen sind Kosten und Nutzen sorgfältig abzuwägen. Bei der Umsetzung der Energiewende müssen die Zielkonflikte gelöst und das Energiesystem ganzheitlich betrachtet werden. Dafür benötigen wir auch eine Gesamtstrategie, die den Wärme- und Verkehrssektor einbezieht.

7. Energieeffizienz fördern statt Einsparung vorschreiben

Sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene werden vermehrt Mechanismen zur staatlichen Energiemengensteuerung erwogen. Die Wirtschaft hat jedoch aufgrund steigender Energiepreise ohnehin ein Eigeninteresse, Energie in jeder Form einzusparen. Deshalb kann auf rechtliche Vorschriften zur Energieeinsparung und die damit verbundene Kontrollbürokratie weitestgehend verzichtet werden. Bei Unternehmen mit hohen Energieverbräuchen greift ohnehin bereits der Emissionshandel, da durch entsprechend hohe Zertifikatspreise zusätzlicher Druck zur Steigerung der Energieeffizienz ausgelöst wird. Daher sind zumindest Unternehmen, die dem Emissionshandel unterliegen, nicht in den Geltungsbereich neuer Vorschriften zur Energieeffizienz einzubeziehen. 

Soweit Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz trotz kurzer Amortisationsfristen nicht genutzt werden, liegt dies an bestehenden Informationsbarrieren oder rechtlichen Investitionshemmnissen sowie fehlendem Kapital. Die IHK-Organisation hat mit der Bundesregierung eine Partnerschaft für Klimaschutz, Energieeffizienz und Innovation geschlossen, um wirtschaftliche Potenziale zu erschließen. Diese setzt auf Information im Rahmen von Betriebsbesuchen und Veranstaltungen sowie auf Qualifizierung zum Energiemanager/Energiebeauftragten. 

Verbindliche Einsparziele oder gar eine feste jährliche Einsparquote für die EU-Mitgliedstaaten sind abzulehnen. Sie würden falsche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung setzen. Die Politik sollte vielmehr Informationsbarrieren abbauen und so die Entwicklung neuer Effizienztechnologien und Energiedienstleistungen fördern – statt etwa alle oder bestimmte Unternehmen gesetzlich zu Energieaudits oder sogar zur Einführung von Energiemanagementsystemen zu verpflichten. Marktorientiert können Effizienzpotenziale in Industrie, Gewerbe oder auch Wohnungswirtschaft am besten gehoben werden. Effizienzsteigerungen von Unternehmen sollten mehr und mehr als individuelle und kreative Maßnahme zu Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit verstanden und nicht verordnet werden. 
Mit diesem Ansatz ist es Deutschland schließlich gelungen, in den letzten zwanzig Jahren eine weitgehende Entkopplung von Energieverbrauch und wirtschaftlichem Wachstum zu erreichen. 

Dies ist auch das Resultat stetiger Energieeffizienzverbesserungen der deutschen Unternehmen – auch im internationalen Vergleich wird bei uns energieeffizient produziert. Aufgrund der immer weiter verbesserten Technologien ist der Primär- und Endenergieverbrauch trotz stetigen Wirtschaftswachstums in etwa gleich geblieben. Der Stromverbrauch ist seit 1991 jedoch gestiegen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Annahme der Bundesregierung sehr ambitioniert, dass der Stromverbrauch bis 2020 um 10 % und bis 2050 um 25 % gesenkt werden kann. Dem steht die aus klimapolitischen Gründen gewollte Substitution von Wärme und Treibstoff durch Strom entgegen; einziger entlastender Faktor ist der Rückgang der Bevölkerungszahlen. Das Energiekonzept der Bundesregierung stützt sich daher auf eher unwahrscheinliche Annahmen hinsichtlich der möglichen Energieeinsparung bzw. Effizienzsteigerung – und gefährdet damit nicht nur die anderen Ziele, sondern auch die politische Glaubwürdigkeit. 

8. Energierohstoffe europäisch sichern

Fossile Rohstoffe sind endlich, das macht nicht zuletzt der in den letzten Jahren stark gestiegene Ölpreis deutlich. Gleichzeitig steigt der weltweite Energieverbrauch durch den wirtschaftlichen Aufstieg der Schwellenländer immer weiter an. So erwartet z.B. die Energy Information Administration der US-Regierung einen Anstieg der Energienachfrage von über 50 % in den nächsten zwanzig Jahren. In der Folge nimmt der Wettbewerb um Rohstoffe weiter zu – zumal Öl- und konventionelle Gasvorkommen auf wenige, häufig politisch instabile Länder konzentriert sind. Auch 2050 werden wir trotz steigender Energieproduktivität und des Ausbaus erneuerbarer Energien noch in bedeutendem Umfang auf diese Rohstoffe angewiesen sein. Deutschland hat jedoch langfristig allein nicht die nötige Nachfragemacht auf dem globalen Markt, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten. Deshalb ist ein gemeinsames europäisches Vorgehen unabdingbar, um einseitige Abhängigkeiten von einzelnen Bezugsquellen zu vermeiden. 

Vor diesem Hintergrund sollte die Bundesregierung die existierenden Ansätze einer gemeinsamen EU-Rohstoff- und Energieaußenpolitik mittragen und vorantreiben. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit Gas, da dies für den Klimaschutz und aus Gründen der Regelbarkeit der darauf basierenden Kraftwerke eine immer wichtigere Rolle spielt. Allerdings geht die Produktion in der EU stetig zurück. Deutschland und Europa sollten ihre Potenziale beim unkonventionellen Erdgas untersuchen. Es kann in Zukunft einen Beitrag leisten, die Versorgung mit Gas zu sichern. Die Förderung von vorneherein auszuschließen ist deshalb der falsche Weg. Sinnvoll ist es, die Bezugsquellen für Gas zu diversifizieren und damit die Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten zu reduzieren. Bis auf Weiteres wird zudem Kohle als heimischer Energieträger einen wichtigen Platz im europäischen und deutschen Energiemix behalten.

9. Energieforschung verstetigen und bündeln

Die Energiewende ist nur erfolgreich, wenn es weitere technologische Fortschritte gibt. Dafür brauchen wir rasch technologische Neu- und Weiterentwicklungen aus der Spitzenforschung und deren Integration in bestehende Systeme. Bei der Forschung benötigen wir Lösungen für Energiespeicher, um die fluktuierende Einspeisung aus Wind und Sonne zu verstetigen. Hybridkraftwerke und die Umwandlung in Methan oder Wasserstoff könnten hier geeignete Wege sein, die es weiter zu untersuchen gilt. Weiter geforscht werden muss auch an den Wirkungsgraden der Erzeugungsanlagen sowie an so genannten intelligenten Netzen. Auch die Abspaltung, Lagerung und gegebenenfalls Nutzung von Kohlendioxid in energetischen und industriellen Prozessen bleibt im Rahmen der verabredeten Klimaschutzanstrengungen eine technische Option und bedarf einer zuverlässigen rechtlichen Regelung. 

Wichtiger Bestandteil der Energieforschung sollte auch sein, wie die im Rahmen der Energiewende beschlossenen Ziele kostengünstig erreicht werden können. Dies gilt insbesondere für die Nutzung und den Umbau der bestehenden Infrastruktur. Die Energieforschung kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Energiekosten für die Wirtschaft insgesamt zu begrenzen und Märkte für neue Technologien weltweit zu erschließen. 

Die Bundesregierung stellt im Bereich Energieforschung bis 2014 eine Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung, ein Plus von 75 % gegenüber 2010. Trotz dieser Mittelaufstockung wurden nicht alle Baustellen beseitigt: So hat die Bundesregierung mit dem 6. Energieforschungsprogramm kein konsistentes Konzept vorgelegt. Mit der Energiewende hat die Politik eine „Sonderaufgabe“ formuliert. Es bleibt unklar, wie die Bundesregierung diese Aufgabe fokussiert und zügig unterstützen kann. Manko ist vor allem die Zersplitterung der Zuständigkeiten. Das zentrale Kapitel „Ressortübergreifende Initiativen“ belässt die Einzelinitiativen in der Verantwortung von bis zu sechs Ressorts. Eine Bündelung der Kompetenzen oder eine konsequente Koordinierung sind für die Umsetzung dringend angezeigt, damit die Energiewende gelingen kann. Die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien ist auf eine Vielzahl nicht-energetischer Rohstoffe angewiesen, die importiert werden müssen. Daher muss auch die Forschung im Rohstoffbereich ihren Beitrag zur Energiewende leisten.
Bremerhaven, 16. November 2011







� Zuletzt Industrieumfrage des DIHK vom Sommer 2011.


� Ein Kapazitätsmarkt vergütet als Reserve zur Verfügung stehende Kraftwerkskapazitäten, unabhängig davon, ob diese Leistungen benötigt werden.


� Regelenergie ist die Bereitstellung von Energie, die zur Deckung von Verlusten und für den Ausgleich von Differenzen zwischen Ein- und Ausspeisung benötigt wird (§ 3 Energiewirtschaftsgesetz).
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